
KSF - Feinwerktechnik GmbH                                   Stand 13.07.2015 
 
1. Geltungsbereich 
 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern 
im Sinne von § 14 BGB, nicht aber gegenüber Verbrauchern. 

 
1.2 Wir erbringen alle unsere Lieferungen und Leistungen ausschließlich unter 

Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder 
abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Selbst wenn wir auf ein Schreiben 
Bezug nehmen, das abweichende Bedingungen des Kunden oder eines Dritten 
enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung 
jener Geschäftsbedingungen.  

 

1.3 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige 
Geschäfte, selbst wenn wir im Einzelfall nicht darauf Bezug nehmen sollten. 

 
 

2. Angebot, Unterlagen und Vertragsschluss/ 
 Änderungen  
 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht 

ausdrücklich als bindendes Angebot bezeichnet sind. Bestellungen oder Aufträge 
können wir innerhalb von 14 Tagen nach Zugang annehmen.  

 

2.2 Im Rahmen der Auftragserteilung hat uns der Kunde alle zur Durchführung des 
Auftrages erforderlichen Unterlagen, insbesondere technische Zeichnungen, 
Prüfanweisungen, Rohmaterialanalyse etc. zur Verfügung zu stellen. Insbesonde-
re muss der Kunde die einzuhaltenden Toleranzen sowie Normen bekannt ge-
ben. Der Kunde haftet für die Richtigkeit dieser Unterlagen und Angaben. Für 
Mängel, die auf Fehler in diesen Unterlagen oder Angaben zurückzuführen sind, 
haften wir nicht.  

 
2.3 Maßgeblich für den Auftrag ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung. Hat der 

Kunde Einwendungen gegen den Inhalt der Auftragsbestätigung, so muss er 
dieser unverzüglich widersprechen. Ansonsten kommt der Vertrag nach Maßga-
be der Auftragsbestätigung zustande. Bei inhaltlichen Abweichungen von Zeich-
nungen ist die Leistungsbeschreibung in der Auftragsbestätigung maßgeblich.  

 
2.4 Wir behalten uns vor, nach Vertragsschluss Lieferungen oder Leistungen wie 

folgt zu ändern, sofern dies dem Kunden zumutbar ist:  
 
a) Produkt- bzw. Prozessänderungen gemäß allgemeiner Weiterentwicklung und 

Verbesserung;  
 



- 2 - 

b) geringfügige und unwesentliche Abweichungen in Farbe, Form, Design, Bürststruk-
tur, Maß, Gewicht und Mengen;  

 
c) optische sowie sonstige handelsübliche Abweichungen.  
 
2.5 Sind aufgrund fehlender oder fehlerhafter Angaben des Kunden Änderungen 

zum Leistungsinhalt erforderlich, sind wir berechtigt, diese vorzunehmen; 
dadurch entstehende Kosten oder Schäden hat der Kunde uns zu erstatten.  

 
2.6 Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, 

Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie 
unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur 
annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorge-
sehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garan-
tierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnun-
gen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichun-
gen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesse-
rungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile 
sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehen Zweck 
nicht beeinträchtigen.  

 
2.7 An sämtlichen Zeichnungen, Kostenvoranschlägen und sonstigen Unterlagen 

behalten wir uns Eigentum und Urheberverwertungsrechte uneingeschränkt vor. 
Auf Verlangen müssen uns diese Unterlagen unverzüglich zurückgegeben wer-
den. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nicht. Dritten dürfen sie ohne unsere 
vorherige schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.  

 
3. Lieferung und Gefahrübergang 
 
3.1 Die Lieferzeit ergibt sich aus den getroffenen Vereinbarungen gemäß Auftrags-

bestätigung. Ihre Einhaltung setzt voraus, dass alle kaufmännischen und techni-
schen Fragen geklärt sind und der Kunde alle ihm obliegenden Verpflichtungen 
erfüllt hat, insbesondere uns die Unterlagen gemäß Nr. 2.2 zur Verfügung gestellt 
hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt 
nicht, soweit wir die Verzögerung zu vertreten haben.  

 
3.2 Soweit Lieferzeiten nicht vertraglich vereinbart sind, sind unsere Angaben zu 

Lieferzeiten nicht verbindlich. Wird als Lieferzeit eine Kalenderwoche vereinbart, 
haben wir das Recht, unsere Leistungen bis einschließlich Sonntag dieser Kalen-
derwoche zu erbringen.  

 
3.3 Bei Konstruktionsänderungen müssen Preise und Lieferzeiten neu vereinbart 

werden. Bis dahin angefallene Kosten sind sofort fällig und von unserem Kunden 
zu erstatten.  

 



- 3 - 

3.4  In allen Fällen, in denen es ohne unser Verschulden nicht zur Lieferung der Ware 
kommt, sind die von uns aufgewendeten Kosten zu erstatten. Unser Kunde ist 
berechtigt, die Herausgabe des gefertigten Liefergegenstands inklusive Neben-
leistungen zu verlangen, es sei denn, dass er die Nichtlieferung zu vertreten hat.   

 
3.5 Kommt unser Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 

Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Wei-
tergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzung 
vorliegt, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Ver-
schlechterung des Liefergegenstandes der Ware in dem Zeitpunkt auf unseren 
Kunden über, indem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.  

 
3.5 Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder 

sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, zurückzufüh-
ren, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt auch bei nicht recht-
zeitiger Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes 
Deckungsgeschäft abgeschlossen haben. Über Verzögerungen werden wir den 
Kunden unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche neue 
Lieferfrist mitteilen.  

 
3.6 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf 

unser Werk verlassen hat oder Versandbereitschaft gemeldet ist. Werden der 
Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die 
der Kunde zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Mel-
dung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung ent-
standenen Kosten berechnet.  

 
3.7 Versand und Transport der Ware erfolgen auf Kosten und Gefahr des Kunden. 

Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Ware unser Haus verlässt.  
 
3.8 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dem Kunden dies nicht unzumut-

bar ist.  
 
3.9 Kommen wir in Lieferverzug, so haften wir bei grobem Verschulden für den dem 

Kunden entstehenden Verzögerungsschaden. Bei leichter Fahrlässigkeit ist unse-
re Haftung für Verzögerungsschäden ausgeschlossen. 

 

4. Montage und Inbetriebnahme 
 

4.1 Montage oder Aufstellung des Liefergegenstandes erfolgt durch uns nur, wenn 
dies gesondert vereinbart ist.  

 
4.2 Ort und Zeit der Inbetriebnahme sowie die hierfür anfallende Vergütung werden 

gesondert vereinbart.  
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5. Beigestellte Ware/Eingangskontrolle  
 
5.1 Der Kunde hat die Ware so anzuliefern, dass die Artikelbezeichnung, Stückzahl, 

Gewicht, eindeutig erkennbar sind und eine eindeutige Zuordnung möglich ist.  
 
5.2 Wir prüfen die Ware des Kunden bei Eingang lediglich auf äußerliche Beschädi-

gung der Verpackung, Karton und der Ware selbst. Etwa festgestellte Schäden 
werden wir dem Kunden innerhalb von 10 Werktagen melden.  

 
5.3 Treten bei der Fertigung an dem vom Kunden beigestellten Material Schäden 

auf, die auf einen Verstoß gegen Verpflichtungen nach 5.1 oder 5.2 zurückzufüh-
ren sind, so haften wir dafür nicht. Entstehen uns dadurch Schäden, so hat der 
Kunde uns diese zu ersetzen.  

 
6. Preise / Aufrechnung und Zurückbehaltung 
 

6.1 Maßgeblich sind die in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Unsere Preise 
gelten ab Werk und schließen Fracht, Porto, Versicherung, Zoll, sonstige Spesen 
und gesetzliche Mehrwertsteuer nicht ein. 

 
6.2 Soweit nach Vertragsschluss bis zur Ausführung des Auftrags für uns nicht 

vorhersehbare Kostenerhöhungen, z.B. durch Erhöhung der Lohn- oder Material-
kosten eintreten, sind wir berechtigt, die Preise im Rahmen der veränderten 
Umstände anzupassen.  

 
6.3 Entstehen uns bei der Ausführung des Auftrags für die Leistungserbringung 

erforderliche zusätzliche Aufwendungen, die uns bei Vertragsschluss nicht be-
kannt waren, sind wir berechtigt, diese dem Kunden in Rechnung zu stellen. Dies 
gilt insbesondere, wenn die vom Kunden beigestellte Ware nicht den vom Kun-
den bei Vertragsschluss zugesandten Unterlagen entspricht.  

  
6.4 Ergibt sich nach der Bemusterung ein Änderungsbedarf, so teilen wir dies dem 

Kunden nach der Musterbearbeitung mit. Einen sich daraus ergebenden verän-
derten Preis teilen wir dem Kunden vor der nächsten Produktion mit.  

 
6.5 Soweit nicht sämtliche fällige Rechnungen bezahlt sind, ist ein Abzug von Skonto 

bei neuen Rechnungen nicht zulässig.  
 
6.6 Rechnungsbeträge sind ab Fälligkeit auch ohne Mahnung mit 9 Prozentpunkten 

über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Gleiches gilt für offene Teilbeträ-
ge, soweit Teilzahlungen geleistet werden.  

 
6.7 Solange fällige Rechnungen vom Kunden nicht bezahlt sind, sind wir berechtigt, 

hinsichtlich von uns geschuldeter Bearbeitung neuer Aufträge ein Zurückbehal-
tungsrecht geltend zu machen.  
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6.8 Liegen Tatsachen vor, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden hindeuten, sind wir berechtigt, alle 
Forderungen sofort fällig zu stellen. Weiter sind wir in diesem Fall berechtigt, 
Vorauszahlung oder entsprechende Sicherheitsleistung zu verlangen. Wird dem 
trotz Fristsetzung von uns nicht entsprochen, sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten.  

 
6.9 Gegen unsere Zahlungsforderungen darf der Kunde nur mit einer unbestrittenen 

oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderung aufrechnen. Ein Zurückbehal-
tungsrecht darf der Kunde nur geltend machen, wenn es auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruht.  

 
7. Bemusterung/Freigabe  
 
7.1 Vor der serienmäßigen Bearbeitung von Teilen erfolgt, sofern nicht anders 

vereinbart, eine Bemusterung. Hierzu hat uns der Kunde die erforderlichen Teile 
zur Verfügung zu stellen. Nach Durchführung der Bemusterung erstellen wir 
einen Erstmusterprüfbericht.  

 
7.2 Nach Anlieferung der Erstmuster mit dem Erstmusterprüfbericht hat der Kunde 

dies zu überprüfen und binnen angemessener Frist die Freigabe zu erklären, 
sofern keine Mängel vorliegen. Die Freigabe kann auch in der Weise erklärt 
werden, dass der Kunde nach Erhalt des Erstmusterprüfberichts einen Auftrag 
zur serienmäßigen Bearbeitung von Teilen erteilt. In der Beauftragung liegt dann 
die Freigabeerklärung.  

 
8. Hinweispflichten des Kunden  
 
8.1 Sofern sich entsprechende Hinweise nicht in den Unterlagen gemäß 2.2 finden, 

hat uns der Kunde spätestens bei Anlieferung der zu bearbeitenden Teile alle 
notwendigen Hinweise zu geben, die für eine ordnungsgemäße Bearbeitung der 
Teile erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere detaillierte Angaben über die 
Behandlung der Teile.  

 
8.2 Der Kunde ist verpflichtet, uns darauf hinzuweisen, falls der Einsatz der zu 

bearbeitenden Teile mit besonderen Risiken verbunden ist. Dies gilt insbesonde-
re für den Einsatz der Teile in sicherheitsrelevanten Bereichen, wie z.B. Automo-
bilbereich, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt.  

 
9. Sachmängel  
 
9.1 Der Kunde ist verpflichtet, an ihn gelieferte Teile unverzüglich zu untersuchen 

und erkennbare Mängel unverzüglich bei uns zu rügen. Versteckte Mängel muss 
der Kunde unverzüglich nach ihrer Entdeckung rügen. Verstößt der Kunde gegen 
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die Verpflichtung zur unverzüglichen Untersuchung und Rüge, gilt unsere Liefe-
rung und Leistung als genehmigt.  

 
9.2 Soweit dem Kunden Mängel erkennbar sind, hat er uns innerhalb von 10 Tagen 

Muster mit behaupteten Mängeln zur Analyse zur Verfügung zu stellen. Stellen 
sich Mängelrügen des Kunden als unberechtigt heraus, hat uns der Kunde auf 
Anforderung die uns bei der Prüfung angefallenen Kosten zu erstatten.  

 
9.3 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel vorliegt, sind wir zur Nacherfüllung 

berechtigt, indem wir den Mangel beseitigen. Hierzu ist uns vom Kunden ange-
messene Zeit zu gewähren. Ist Nachbesserung aus technischen Gründen nicht 
möglich, wird sie von uns verweigert, ist sie fehlgeschlagen oder dem Kunden 
unzumutbar, kann der Kunde die weiteren gesetzlichen Rechte geltend machen. 
Nimmt der Kunde selbst Nachbesserung vor, ohne dass die genannten Voraus-
setzungen hierfür gegeben sind, kann er Ansprüche gegen uns nur geltend ma-
chen, soweit wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.  

 
9.4 Mängelansprüche des Kunden bestehen nicht, wenn der Kunde oder ein Dritter 

unsachgemäß auf unsere Leistungen eingewirkt hat, oder die Teile in Kenntnis 
des Mangels genutzt hat. In diesen Fällen kommt eine Haftung von uns nur in 
Betracht, wenn der Kunde nachweist, dass die Mängel weder insgesamt noch 
teilweise durch die vorbezeichneten Einwirkungen verursacht worden sind.  

 
9.5 Mängelansprüche des Kunden bestehen insbesondere dann nicht, wenn 

ungeeignete und unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbe-
triebsetzung durch unseren Kunden oder Dritte, nachträgliche Abnutzung, feh-
lerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, unge-
eignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, che-
mische oder elektrische Einflüsse – sofern sie nicht von uns zu verantworten sind 
–  vorliegen.  

 
Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgenommen.  

 
10. Schadenersatz 
 
10.1 Auf Schadensersatz haften wir, gleich aus welchem Rechtsgrund, bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur 
 
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; 

b) für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Verpflichtungen, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
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10.2 Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig 
verschwiegen haben, eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernom-
men haben und für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
10.3 Ein Verschulden unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen ist uns 

zuzurechnen. 
 
10.4 Die gesetzlichen Regelungen über die Beweislast bleiben durch die vorstehenden 

Regelungen unberührt. 
 
10.5 Soweit durch unser Verschulden Schäden an der beigestellten Ware auftreten, 

ersetzen wir dem Kunden die für dieses Material dem Kunden entstandenen 
Herstellungskosten. Erstattet werden die im Wettbewerb üblichen Herstellungs-
kosten. Darüber hinausgehende Herstellungskosten hat der Kunde uns nachzu-
weisen. Darüber hinaus ist unsere Haftung beschränkt auf den Betrag, den wir als 
Vergütung für die Durchführung des Auftrags mit dem Kunden vereinbart haben, 
wobei Edelmetall außer Betracht bleibt.  

 
10.6 Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese 

Auskünfte oder Beratungen nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich 
vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter 
Ausschluss jeglicher Haftung.  

 
11. Verjährung 
 
11.1 Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, beträgt die allgemeine 

Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden aus Sach- und Rechtsmängeln ein 
Jahr ab Ablieferung. Diese Verjährungsfrist gilt auch für die vertraglichen und 
außervertraglichen Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel 
der Ware beruhen. 

 
11.2 Die gesetzlichen Verjährungsfristen gelten 
 
a) für Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit; 

b) für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 

c) soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben; 

d) soweit wir eine Garantie übernommen haben; 

e) soweit es um ein Bauwerk geht oder um eine Sache, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat; 

f) für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 
BGB). 
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12. Eigentum/ Eigentumsvorbehalt/ Pfand 
 recht  
 

12.1 Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur vollständigen 
Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle 
zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich berufen. 
Wir sind berechtigt, den Gegenstand zurückzunehmen, wenn unser Kunde sich 
vertragswidrig verhält.   

 
12.2  Unser Kunde ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn 

übergegangen ist, den Gegenstand pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er 
verpflichtet, ihn auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsar-
beiten durchgeführt werden, hat unser Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig 
auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat unser 
Kunde uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der Liefergegen-
stand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der 
Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet unser Kunde für den uns ent-
standenen Ausfall.  

 

12.3 Werden Edelmetalle, Hilfsstoffe oder sonstige in unserem Eigentum stehenden 
Sachen mit den im Eigentum des Kunden stehenden uns zur Bearbeitung über-
lassenen Teilen verarbeitet, verbunden oder vermengt, so erwerben wir das 
Miteigentum bzw. Alleineigentum nach § 947 BGB an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Wertes unserer Leistung zu dem Wert der Teile des Kunden zur Zeit 
der Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung.  

 
12.4 Erfolgen Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung in der Weise, dass das Teil 

des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so besteht Einigkeit, dass der Kunde 
uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt.  

 
12.5 Soweit wir Eigentum an der Sache nach Maßgabe des § 947 BGB oder § 950 BGB 

erwerben, behalten wir uns das Eigentum an dieser Sache vor bis zum Ausgleich 
aller bestehenden Forderungen aus bisherigen Verträgen mit dem Kunden.  

 
12.6 Der Kunde ist berechtigt, den Gegenstand, an dem wir Vorbehaltseigentum 

haben, im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern, vorbehaltlich 
des aus wichtigem Grund zulässigen Widerrufs. Im Fall der Weiterveräußerung 
tritt der Kunde bereits jetzt sämtliche Ansprüche aus der Weiterveräußerung, 
insbesondere Zahlungsforderungen, aber auch sonstige Ansprüche, die im Zu-
sammenhang mit der Veräußerung stehen, in Höhe unseres Rechnungsendbe-
trages (einschließlich Mehrwertsteuer) an uns ab.  
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12.7 Für den Fall, dass der Liefergegenstand in der Weise mit beweglichen Sachen des 
Kunden verbunden, vermischt oder vermengt wird, dass die Sache des Kunden 
als Hauptsache anzusehen ist, überträgt der Kunde uns hiermit schon jetzt das 
Miteigentum an der Gesamtsache im Verhältnis des Wertes des Liefergegen-
standes zu dem Wert der anderen verbundenen, vermischten, bzw. vermengten 
Sachen. Der Kunde verwahrt das Eigentum für uns unentgeltlich. Wird der Liefer-
gegenstand mit beweglichen Sachen eines Dritten dergestalt verbunden, ver-
mischt oder vermengt, dass die Sache des Dritten als Hauptsache anzusehen ist, 
so tritt der Kunde schon jetzt den ihm gegen den Dritten zustehenden Vergü-
tungsanspruch in dem Betrag an uns ab, der dem auf den Liefergegenstand 
entfallenden Rechnungsendbetrag entspricht.  

 
12.8 Wegen aller Forderungen gegen den Kunden steht uns ein Pfandrecht an den 

aufgrund des Vertrages in unseren Besitz gelangten Sachen des Kunden zu. Das 
Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Leistungen 
und Lieferungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem Leistungsgegen-
stand im Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsver-
bindung besteht das Pfandrecht, soweit diese Ansprüche unbestritten oder 
rechtskräftig feststellt sind.  

 
13. Prototypen/Muster  
 

Wenn unser Kunde Ware bestellt, die als "Prototyp" oder "Muster" gekennzeich-
net ist oder wir eine solche liefern, werden hinsichtlich eines solchen Prototyps 
oder Musters keinerlei Garantien, Gewährleistungen oder Zusicherungen hin-
sichtlich der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Marktgängigkeit 
gegeben. Unser Kunde hat die Pflicht und alleinige Verantwortung, einen Proto-
typ oder ein Muster vor der Annahme und/oder Einarbeitung in Endanwendun-
gen zu testen. Überdies kann Ware, die auf einem Prototypdesign oder Muster-
design basiert, hinsichtlich Fertigungsverfahren und Materialien vom Prototyp 
oder Muster abweichen. Daher ist es die Pflicht und alleinige Verantwortung 
unseres Kunden, Ware, die auf Prototypen oder Muster-Designs basiert, zu tes-
ten und anzunehmen. Für etwa durch Verstoß hiergegen entstehende Schäden 
haften wir nicht.  

 
14. Geheimhaltung  
 

Alle dem Kunden durch uns zugänglich gemachten geschäftlichen oder techni-
schen Informationen sind, solange und soweit sie nicht nachweislich öffentlich 
bekannt sind, Dritten gegenüber geheim zu halten und dürfen vom Kunden 
Dritten nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zur Verfügung gestellt werden, 
wobei die Dritten ebenfalls zur Geheimhaltung zu verpflichten sind. Der Kunde 
darf diese Informationen nur im Zusammenhang mit dem Auftrag bzw. der spä-
teren Nutzung des Gegenstands gemäß Auftrag selbst verwenden. Auf unsere 
Anforderung sind alle von uns stammenden Informationen unverzüglich und 
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vollständig an uns zurückzugeben oder zu vernichten. Informationen im Sinne 
dieser Vereinbarung sind alle Daten, Pläne, Programme, CAD-Konstruktionen, 
Kenntnisse, Erfahrungen, Know-How, und zwar unabhängig von der Art der 
Aufzeichnung, Speicherung oder Übermittlung und auch unabhängig davon, ob 
diese Informationen ausdrücklich oder stillschweigend als geheim oder vertrau-
lich bezeichnet sind.  

 
15. Erfüllungsort, Gerichtsstand,  
 anzuwendendes Recht  
 
15.1 Erfüllungsort für Lieferung, Zahlung und alle sonstigen Verpflichtungen aus dem 

Vertragsverhältnis ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, Pforzheim.  
 
15.2 Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen 

und über seine Wirksamkeit ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist für beide Teile 
der Sitz unseres Unternehmens, sofern der Kunde Kaufmann oder juristische 
Person des öffentlichen Rechts ist. Nach unserer Wahl können wir die Klage auch 
am Sitz des Kunden erheben.  

 
15.3 Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts (CISG). 
 

15.4 Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslü-
cken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksa-
men Regelungen als vereinbart, welche wir mit unserem Kunden nach den wirt-
schaftlichen Zielsetzungen des Vertrags und dem Zweck dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn wir die Regelungslücke gekannt 
hätten.  

 
 
 


